17. Umgang mit biologischen

      Arbeitsstoffen

Die TRBA (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) beschreibt allgemeine Hygieneanforderungen, die bei allen Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen anzuwenden sind. Sie stellt einen Mindestschutz der Beschäftigten sicher. 

Allgemeine Hygienemaßnahmen ermöglichen eine Verringerung von Keimvorkommen, 

-besiedelung und –verbreitung in Arbeitsstoffen.

	Biologische Arbeitsstoffe
	Im weitesten Sinne handelt es sich dabei um Mikroorganismen, die Infektionen, sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können.

	Aufnahmepfade
	· Über den Mund (Essen, Trinken, Rauchen ohne vorherige Reinigung der Hände / kontaminierte Lebensmittel am Arbeitsplatz...)

· Über die Atemwege (Sprühverfahren, Reinigung staubbelasteter Bereiche, Entfernung mikrobiell kontaminierter Materialien...)

· Über die Haut oder Schleimhäute (aufgeweichte Haut, Spritzer in die Augen, Eindringen bei Verletzungen...)

	Gefährdungsbeurteilung
	· Bei gezielten Tätigkeiten

· Bei ungezielten Tätigkeiten

	Schutzmaßnahmen
	· Technische und bauliche Maßnahmen (leicht zu reinigende Oberflächen, Waschplätze...)

· Organisatorische Maßnahmen (Bereitstellung von Materialien, Personalhygiene...)

· Persönliche Schutzausrüstung (Handschutz, Gesichtsschutz...)
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